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EINGEGANGEN 26. OKT. 2020 

Stadtwerke Bielefeld GmbH -» Postfach 10 26 92 » 33526 Bielefeld 

  

Netzinformationen und 

Geodienste (NI) 

Name Thorsten Wilke 

Telefon 51 - 4460 
Hempel + Tacke GmbH 
Herrn Lenz 
Am Stadtholz 24 - 26 

33609 Bielefeld 

Fax 51 - 7711 

E-Mail netzinformationen@ 

stadtwerke-bielefeld.de 

Mein Zeichen NI-Wi 

Meine Nachricht 

Ihr Zeichen 

Ihre Nachricht 10.09.2020 

Datum 22. Oktober 2020 

Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. IIl/Br 40 „Wohnbebauung an der 
Grafenheider Straße / Naggertstraße“ für das Gebiet zwischen der 
Warthestraße, Grafenheider Straße und Naggertstraße 
- Stadtbezirk Heepen - 

Sehr geehrter Herr Lenz, 

die Stadtwerke Bielefeld GmbH vertritt im Rahmen von Bauleitplanungen in Bielefeld 
die Belange der Betreiber der Sparten Elektrizität, Fernwärme, Gas, Wasser, Stra- 
Renbeleuchtung und Telekommunikation. Dabei handelt die Stadtwerke Bielefeld 
GmbH im eigenen Namen bezüglich der Sparten Fernwärme und Wasser sowie ge- 
mäß TKG bezüglich der Sparte Telekommunikation (Breitband). Bezüglich der 
Sparte Telekommunikation (Breitband, LWL und Tk-Cu) handelt sie gemäß TKG im 
Namen und Auftrag der BITel Gesellschaft für Telekommunikation mbH, bezüglich 
der Sparten Elektrizität und Gas handelt sie im Namen und Auftrag der SWB Netz 
GmbH und bezüglich der Straßenbeleuchtung im Namen und Auftrag der Stadt 
Bielefeld. 

Diese Belange werden von den beabsichtigten Darstellungen/Festsetzungen der an- 
stehenden Bauleitplanung insoweit berührt, als dass planerische Festsetzungen zur 
Sicherung der Energie- und Wasserversorgung getroffen werden müssen. 

Wir regen daher an, auf die in der beigefügten Anlage durch rote Färbung und Plan- 
zeichen dargestellte Versorgungstrasse ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht mit einer 
Schutzstreifenbreite von 2,00 m gem. 8 9 Abs. 1 Ziff. 21 BauGB zu Gunsten der 
Stadtwerke Bielefeld GmbH festzusetzen. 

Bezüglich der vorgesehenen Bepflanzung regen wir an das DVGW-Regelwerk (GW 
125) zu beachten und sinngemäß in die textliche Begründung mit aufzunehmen. 

Nach dem DVGW-Regelwerk (GW 125) bzw. dem "Merkblatt über Baumstandorte 

und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen ist bezüglich Baumpflanzungen im Bereich vorhande- 
ner Versorgungsleitungen gemäß Abschnitt 3.2 der genannten Richtlinie zu verfah- 
ren. 
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Hieraus ist abzuleiten, dass bei Abständen von über 2,50 m zwischen Baumstandort 

und Außenhaut der Versorgungsanlage i. d. R. keine Schutzmaßnahmen erforder- 

lich sind. Bei Abständen zwischen 1 m und 2,50 m ist der Einsatz von Schutzmaß- 

nahmen vorzusehen (z. B. Einbau einer Wurzelsperre zum Schutz von Versorgungs- 
leitungen wie in der Vergangenheit praktiziert). Bei Abständen unter 1 m ist eine 
Baumpflanzung nur in Ausnahmefällen möglich. Bei dem Einbau der Wurzelsperre 
ist auf jeden Fall zu beachten, dass der Abstand von 0,30 m zwischen der Wurzel- 
sperre und der Außenhaut der Versorgungsanlage nicht unterschritten wird (erfor- 
derlicher Arbeitsraum bei der Beseitigung von Störungen). Die genannten, auf Ver- 
sorgungsleitungen anzuwendenden Kriterien gelten sinngemäß auch für kreuzende 

Hausanschlussleitungen. 

Bezüglich der Raumwärmeversorgung des Plangebietes können wir Ihnen bereits 

zum jetzigen Zeitpunkt folgendes mitteilen: 

In der Ratssitzung am 27.1.2011 haben die Stadtwerke Bielefeld das Energiekon- 

zept 2020 vorgestellt, welches auf den am Energiekonzept der Bundesregierung an- 

gelehnten und formulierten Zielen der Stadt Bielefeld zugunsten einer nachhaltigen, 

klimafreundlichen Versorgung mit Elektrizität und Wärme für die Stadt Bielefeld ba- 

siert. 

Das Konzept sieht auf der Grundlage der in 2010 erarbeiteten „Wärmebedarfsstudie 

Bielefeld u.a. nachfolgende Schwerpunktziele vor 

e Senkung des COz»-Ausstoßes für Bielefeld 

e Erreichen einer hohen KWVK-Quote für Bielefeld bis 2020 

® Ausbau der dezentralen KWK-Stromerzeugung 

Mit dem zertifizierten, günstigen „Primärenergiefaktor" der Fernwärme in Bielefeld 
können die hohen Anforderungen der Energieeinsparverordnung problemlos erfüllt 

werden. Zur Erzeugung von 1 kWh Nutzwärme im Haus wird rechnerisch lediglich 

0,105 kWh Primärenergie bei Nutzung der Bielefelder Fernwärme aufgewendet. Da 

die Fernwärme zu über 96% in umweltfreundlicher und hocheffizienter Kraft-/Wärme- 

Kopplung erzeugt wird, ist sie im EEWärmeG als Versorgung den Regenerativen 

gleichgestellt und ist als gültige Ersatzmaßßnahme anerkannt 

Zur Erreichung der ehrgeizigen Klimaziele ist daher insbesondere ein Ausbau der 

klimafreundlichen und ressourcenschonenden Fernwärme notwendig, d.h 

e  Verdichtungen ım bestehenden Fernwärmegebiet 

e Fernwärmeausbaumaßnahmen 

e Nahwärmekonzepte wie 

Nahwärmeinseln 

Objekt BHKW 

d.h. Versorgung eines/mehrerer benachbarter, größerer Gebäude 

Mikro BHKW 

d.h. Versorgung einzelner 1 bis 2-Familienhäuser 

Mit Bezug auf den v.g. Sachverhalt regen wir an, die Begründung im Abschnitt Ver-/ 

und Entsorgung um den Unterabschnitt Wärmeversorgung zu ergänzen und nachfol- 
genden Text zu übernehmen. 
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„Auf der Grundlage des derzeit in der politischen Beratung befindlichen Energiekon- 
zeptes der Stadtwerke Bielefeld GmbH empfehlen wir die Raumwärmeversorgung 

e _ durch den Aufbau einer Nahwärmeinsel auf Basis eines gasbetriebenen, de- 

zentralen BHKW'’s - sicherzustellen.“ 

Eine Nahwärmeinsel bietet sich u.E. für den Einsatz im betrachteten Gebiet direkt 

an. 

Mit freundlichen Grüßen 

Stadtwerke Bielefeld GmbH 

i. A. Thorsten Wilke 
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